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2)

Rücksicht und leine Entschuldigung vor der verdienten

Strafe schützen, sondern Wir selbst, aus Pflicht für

die allgemeine Wohlfahrt, darauf andringen, daß ein

solcher Fall mit aller Genauigkeit von der provisorischen

Behörde untersucht, und zur Warnung für andere, auf

eine seiner Natur angemessene Weife ohne Verschonen

gestraft werde.

Geben den 26. Februarii 1798.
Secretariat der E. Zädes-ctommi'ßion.

^ Mehrere wahrend dieser Sitzung eingegangene Klagen
über beunruhigende Vorfalle in der Stadt, und gegen

einzelne Ruhestörer auf dem Lande, wurden an das Poli-
gey-Collegium der provisorischen Regierung verwiesen.

Bürger Pfenning er von S ta sa erklärte der

Versammlung, daß er nächstens dieselbe mit dem Daseyn,

Wesen und Nutzen einer in Küßnacht organisirten Ge-

sellschaft patriotischer Männer bekannt machen wolle,
und daß er Gründe für die Entfernung eines Mitgliedes
aus dieser Versammlung vortragen werde.

Landschaft To g gen b u rg»

Resignations-Urkunde des Landvogts der fürsil.

Stift St. Gallen.

Im Namen der allerheiligsten Drcyfaltigkeit.

Ich Karl Müller von Friedberg, bisanhin

Hochfürstl. St. Gallischer Geheimer Rath und Laudvogt
in der Grafschaft Toggenburg, Urkunde:

Nachdeme mehrere der wichtigsten Gemeinden des

Landes öffentlich erklärt, baß sie sich von der weltlichen

Regierung des Fürst!. Stifts frey und unabhängig machen,

nachdeme andere durch Errichtung von Frcyheitsbäumen
den gleichen Willen sattsam ausgedrücket, die Vorsteher
der dritten sich über eben diesen Gegenstand in Unter-

Handlungen eingelassen, und endlich die allgemeine Volks-

stimme die Vereinigung zu diesem Zweck bey obwaltenden

Umstanden für unausweichlich und der Landcs-Ruhc noth-

wendig erachtet.-

So bezeuge ich vor Gott dem Allwissenden, daß ich

vom Ansang meiner sechsjährigen Verwaltung an bis auf

diesen Tag au gütl cher Vereinigung des Landes und seines

Oberherrn, jederzeit i.aa Zeit und Umständen, öffentlich

und heimlich, in gureu Treuen, ohne Arglist und Ge-

sährde, gcarbej/et, und hieimt die heiligsten Pstichten,
zu denen mich mein Eid gegen den Fürsten und mein Her;
gegen das geliebte Volk verbunden hat, so erfüllt habe,
daß das Bewußtseyn der Unschuld mein Gewissen froh macht.

Ich bezeuge ferner, daß ich nach reifer Ueberlegung

überzeugt bin, baß ich in meiner jezigcn Lage kein tüchti-

gesWerkzeug mehr bin, denOberherrcn und daSLand güt-

lich weder zu verbinden, noch aus einander zu setzen,
worüber ich die nöthigen Beweise zu machen im Stande

bin; und daß die erforderliche Macht nicht mehr in mci,
neu Handen ist, weder die Rechtsamen, die mir das

Fürsil. Stift anvertrauet hat, ferner zu behaupten, noch

für das Volk, Polizey und Ruhe, Gesetze und Ordnung
zu handhaben.

Deroha'ben, nachdem ich mich ferner in den Stand
gesetzt habe, diesen Schritt verantworte» zu können, zu

Verhütung des Uebels der Anarchie und zum Besten des

geliebtesten Landes übergebe ich in dieser bittersten Stunde
meines Lebens provisorisch die Laudeshohcitliche Vermal-

tnng der Grafschaft Toggenburg, so wie sie bis heute in
mir lag, (ohne das besiegelt hinterlassene Archiv, über

weiches ich nicht dispsniren kann) dem Löblichen Landrath,
wie derselbe durch den Bad. Frieden von Anno 171g bc-

stellt ist, oder zu weiterer Verhütung aller Zwietracht,
wie die Gemeinden ihre Stellvertrettung nun einrichte«

werden, Sr. Hochsürstlich Gnaden und ihrem St.ft,
dem Lande selbst, der mir so werthen Stadt Licchtenstcig,

allen auswärtigen Gcrichtsherren, der Paritet der Rc-
ligivn und allen und allem, für die ich nichts vergebe«

kann, an ihren Rechten, und eigenem gütlichen Verglei-
chungs-Vermögcn unbeschadet und unvorgegriffcn.

Unter den Schutz des Landes übergebe ich alle Per-
sonen, Eigenthum, Besitzungen und Rechte der Fürst!.

Stift, ihrer Beamteten, aller Gotteshäuser, Gemein-

hciteu und Privaten.
Diesen Schutz bedinge ich für mich und alle die mei-

nige und das meinige noch besonders als ei» freyer mit

Toggenburg verlandrechteter Landmann zu Glarus. Und

nun für mich besonders als des Landes erster und ewiger

Freund, >vas auch immer sein Schicksal und Verfassung

seyn und werden mag, flehe ich Gotres Segen auf das-

selbe, wie auf mich und meine Kinder. Ich empfehle

ihm seine Religion, jedem die scinige, festes Zusammen-

halten, brüderliche Einigkeit, den alten Sinn der Eid-



genossen, offene Geradheit und Rechtschaffcnheit in allen

Handlungen, als die einzigen Quellen alles Heils urd
menschlichen Wohlstandes.

Dankbar suhle ich die Liebe, mit. der mich Toggcn-

bürg empfangen, und die es mir 6 Jahre so allgemein

aufbewahret hat. In süßem Andenken bleibe Sie meinen

spatesten Enkeln. Wo ich immer sey, so bleiben alle

meine Kräfte, alles was ich bin und vermag, in Rath
und That, in Vermittlung und allen möglichen Diensten

(nur niemal gegen die Fürstliche Stift) bey den Eidge-

uvsscn, und wo es immer sey, dem geliebten Lande be-

reitet nnd gewiedmet.

Wenn ich dann sint dem Ansang meiner Verwaltung

ohne Stolz und ohne Druck ohne Eingriff in des Landes

Freyheiten, und auch in diesen schwierigen Zeiten ohne

einige Landesbcschwcrdc, als eine unpartheyliche Obrig-
kcit, und hülfreich in allen öffentlichen Nöthen dem Lande

vorstund, daß mir alles Volk dieses Zeugniß in seinem

Herzen geben kann, so behalte es mir auch seine Liebe

vor und mein Andenken bleibe im Segen unter seinen

glücklichen Abstammlingcn.,

Zu wahrer und ewiger Urkund habe ich diese Ueber-

gäbe unterzeichnet, mit meinem Cigill verwahret und dem

Hochgeehrtesten Herrn Landraths-Obmann Bolt zu Han-
den des Landes überreichen lassen.

So beschchen Licchtenstcig den ersten Hornung des

Eintausend siebenhundert und acht und neunzigsten Jahrs.

F l u g s ch r i f t e u.

6. Ihr Auoerrrmhlte des Volkes! Ihr Bürger
rep äseiiranren! unter;. Eudvvig chmi-tman»,

> Volks» epräse»rtanr von Buzern. 4 Seiten, in 4.

Den Verdacht, redet der Verf. die Stelivcrtretter seines
Volkes an, „Den Verdacht alter Mlßbräuche sollet ihr keinem

Hanthaber der vorigen Gesetze allein aufbürden, um ihn zum
Gegenstände des allgemeiuenHasscs, des Mißtrauens und der
anarchischen Ve. folgung zu machen. Religion, Menschen-
liebe und Staats Charakter verbiete» diese schädlichen Aus-
schweisi'.ngen. Wenn andere haben können fehlen, irren,
schwach seyn, so gedenket doch, daß ihr mcht minder Men-
sehen seyd,und düßKeinem mehr oder auffallendere Schwach-
Heu entfallt, als Jenem, von dem man mehr Vollkommen-
Sett sodert; wenigstens ist der öffentliche Mann den besten

Gesinnungen mehr der Ungunst und der üblen Ausdeutn«-
gen ausgesetzt, und folglich mehr des Mitleids würdig,
wenn er fehlerhaft ist. Ihr könnet es auch seyn, und viel-
leicht eben da würdet ihr mehr Schwachheit und Ungereimt-
hvit an Tag legen, wenn euch die wilde Lust anwandeln
sollte, die Schande des Vergangenen aufzudecken, oder
die höchste Stelle des Gesetzgebers mit jener des Richters
anmaßungsweise zu vcrpaaren. Euerc Versammlung soll
kein Gerichtshof, sondern ein Tempel des Friedens seyn,
wohin das Vertrauen mit seinen Angelegenheiten sichern
Zutritt habe. Nicht das Schwert, söndern die Waage
der Gcrechtlgkeit vertraut das Vaterland euch an; nicht
Rache, sondern Weisheit; nicht Herrschsucht, sondern
reine Gesetzliche soll euer Wahlspruch seyn; nicht Personen
zu züchtigen, oder znr Verzweiflung des Elendes zu drin-
gen, hat das Volk euch erwählt; sondern euch über sein
Wohl zu berathschlagen, und Regeln auszusetzen, nach
welchen ei» Jeder ohne Ausnahme, gleich frey sicher und
wo möglich, glücklich leben könne. Gleichheit an Rech-
ten, und Freyheit sollen auf den Schweizerfahnen wehen,
nnd über die Zinnen der Alpen ertönen, aber Freyheit ge-
reinigt von Zngcllosigkeit; Freyheit gereinigt von dcspoti-
schem Rechte desStarkern; Freyheit gepaaret mit den ach-
ten rel-giösen und patriotischen Tugenden. Gleichheit in
ebenmäßiger Austheàg der Gerechtigkeit, und in dem
Ansprüche aus den Schutz der Gesetze, und die Vortheile
der Landesverrichtungen, nach Maßgabe der Rechten, und
der wahren Fähigkeiten eines Jeden. Freylich macht die
Geburt alle Menschen gleich; aber Güte des Herzens, Bil-
dung des Geistes, Erwerbung nützlicher Kenntnisse und Wis-
senschasten bestimmen das Verdienst, und geben von sich

selbst dem einen nnd dem andern den Vorzug, ohne daß

Vvrurthe.I, oder menschliches Anschn sich um diesen Unter-
schied annehmen, und irgend Jemand sich darüber mit
Grund zu beschweren hätte. Genug, die allgemeine Mei-
nuug soll durch den innern Werth des Verdienstes zur Be-
wunderung genöthiget und zu dem, dem Besitzer desselben

gehörigen Vorzüge bewogen werden. D-cß ist, dieß soll
der einzige wahre Grund der wahren Freyheit und Gleich-
heit in einen» Staate seyn; sonst überstimmen wiederum
Gewalt, Verwirrung und Eigensinn den allgemeinen Geist,
und nehmen alles wieder in vorigen Besitz.

Vor allem aber, ihr Gesetzgeber! machet euch dieß

zur heiligsten Pflicht, andern mit der ausgezeichneteste«
Hochachtung, EifüllMig, und Beobachtung der von euch

verfaßten, und.von dem Volke angenommenen Gesetze
vorzuleuehten. Denn mehr als andere seyd ihr der Be-
obachtiing und dem Tadel ausgesetzt. Ein einziges böses

Beyspiel eines Gesetzgebers, oder Gesetzhaudhabers versetzt
dem Vaterland? todtl.chere Win den, als die blutigst ver-
lorue Schlacht. Mit einem Worte, euer Wandel soll
künftig so beschaffen seyn, daß man euch nicht nur drc

Vorwürfe nicht machen könne, so ihr selbst andern, an

deren Stelle ihr grtrrtcn, machtet, sondern daß unter euch

die Gewaltthätigkeit, der Despotismus,, und die Miß?
brauche nicht noch höher steigen.


	Landschaft Toggenburg : Resignations-Urkunde des Landvogts der fürstl. Stift St. Gallen

